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Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der 
Berichtigung gemäß § 13a BauGB  
  
  Information über die Anpassung des Flächennutzungsplanes im 

Wege der Berichtigung (beabsichtigte Berichtigung Nr. 6/2019  
„Wohnbaufläche ehemalige Volkeningschule südlich Petristraße“)  

  
Stand: Entwurf, April 2020  
  

  
    

  

 Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der Berichtigung gemäß § 13a BauGB  
Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld  

    Nr. 6/2019 „Ehemalige Volkeningschule – südlich Petristraße“  
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 Stadtbezirk:  Mitte  
Bereich:  Südlich Petristraße  

Auslösender Bebauungsplan   
Nummer:  III/3/04.02  
Bezeichnung: Ehemalige Volkeningschule –  südlich Petristraße  

Lage im Stadtgebiet  Lage im Stadtbezirk  

 

 

Wirksame Fassung  
 

 
Erläuterung zur Berichtigung 6/2019  
Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) stellt für das 
o. a Bebauungsplangebiet „Gemeinbedarfsfläche“ mit 
der Zweckbestimmung „Sporthalle“ dar. Auf dieser 
Fläche befand sich ein Gebäude der Volkeningschule, 
das zwischenzeitlich abgerissen wurde. Nach Aufgabe 
der Schulnutzung auf dieser Teilfläche des 
Schulgeländes sollen hier die planungsrechtlichen  
Voraussetzungen für die Errichtung eines Alten- und 
Pflegeheims geschaffen werden. Südlich und westlich an 
das Plangebiet grenzen weitere, noch genutzte Gebäude 
der Volkeningschule, eine Sporthalle und zwei 
Sportplätze sowie ein öffentlicher Fußweg in Richtung 
Finkenstraße an. Für diese Nutzungen sollen im FNP die 
Gemeinbedarfsflächen bzw. Grünflächen beibehalten 
werden.  
Das  Konzept  entspricht  den  Leitzielen  der  
Stadtentwicklung Bielefeld 2050, „Bielefeld als Stadt von 
neuen Wohnkonzepten sowie Handels- und 
Versorgungsstrukturen“ und „Bielefeld als Stadt der 
Umwelt- und Gesundheitsvorsorge“. Diese Leitziele 
werden im Wesentlichen durch die Entwicklung der 
Fläche mit dem Alten- und Pflegeheim erfüllt.   
Die Stadt Bielefeld ist bestrebt, im Rahmen eines 
flächensparenden Umgangs mit Grund und Boden die 
Neuversiegelung zu begrenzen und Brach- oder 
Restflächen, die im Siedlungszusammenhang liegen, 
vorrangig zu reaktivieren. Möglichkeiten der 
Nachverdichtung bestehen auf der 
Gemeinbedarfsfläche, für die künftig kein Bedarf mehr 
besteht. Insgesamt können mit der Planung etwa 80 
Pflegeplätze in Wohngruppen entstehen.  
Die beabsichtigte Festsetzung eines „Allgemeinen  
Wohngebietes“ im Bebauungsplan ist gemäß § 8 Abs. 2 
Satz 1 BauGB nicht aus dem FNP entwickelt. Ein 
Bebauungsplan, der von den Darstellungen des FNP 
abweicht, kann gemäß § 13a (2) Nr. 2 BauGB aufgestellt 
werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder 
ergänzt ist. Von dieser Möglichkeit soll hier Gebrauch 
gemacht werden. Der FNP soll im Wege der 
Berichtigung angepasst werden. Ziel der Anpassung ist 
die Darstellung einer „Wohnbaufläche“. Die geordnete 
städtebauliche Entwicklung des  
Gemeindegebietes wird nicht beeinträchtigt.   

 

 

 

Berichtigung  
 

 

Flächenumfang   

Art der Bodennutzung  
Wirksame  
Fassung  Berichtigung  

Wohnbaufläche  0,5 ha  —  ha  

Gemeinbedarfsfläche  —  ha  0,5 ha  

Gesamt:                              0,5 ha  0,5 ha  
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